
 

Amtsblatt 
 

für die 

Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
 

Nr. 8 vom 24.06.2013 
23. Jahrgang 

 

 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 

1. Amtliche Bekanntmachungen Seite 

1.1 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Gemeinde Schöneiche bei 

Berlin für das Haushaltsjahr 2013 

 

2 

1.2 Öffentliche Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht zur 

Datenweitergabe 

 

2 

1.3 Bebauungsplan 6/2.3/12 „Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung 

Dorfaue 7, 9 und verlängerte Kirchstraße“, Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses – Inkrafttreten des Bebauungsplanes (§ 10 

(3) BauGB) 

 

2 

1.4 Sitzung der Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin am 

12.06.2013 - Veröffentlichung der Beschlüsse 

 

3 

2. Nichtamtliche Bekanntmachungen  

2.1 Veranstaltungen – Informationen 8 

2.1.1 Seniorenclub 11 

2.1.2 Kinder- und Jugendzentrum, Prager Straße 23 11 

2.1.3 Termine der gemeindlichen Gremien der Gemeindevertretung 12 

2.1.4 Beauftragter für Menschen mit Behinderungen – Sprechstunden 

und Erreichbarkeit 

12 

2.2 Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach § 558 d BGB 

Öffentliche Ausschreibung nach § 12 VOL/A 

13 

   

 Impressum 14 

 

 



Seite 2 Amtsblatt Nr. 8 für die Gemeinde Schöneiche bei Berlin – 24.06.2013 

 

1. Amtliche Bekanntmachungen 
1.1 

1. Nachtragshaushaltssatzung für die  

Gemeinde Schöneiche bei Berlin für das 

Haushaltsjahr 2013 
 

In der Sitzung der Gemeindevertretung Schöneiche bei 
Berlin vom 12.06.2013 wurde die 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung für die Gemeinde 

Schöneiche bei Berlin für das Haushaltsjahr 2013 
 

aufgrund der §§ 65 ff der Kommunalverfassung für das 
Land Brandenburg erlassen. 
 
 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2013 wird in der Zeit 
 

 vom 01. 07. 2013 bis 12. 07. 2013 
 

in der Gemeindeverwaltung Schöneiche bei Berlin, 
Brandenburgische Straße 40, 15566 Schöneiche bei 
Berlin, 1.Etage, Zimmer 26 (Finanzen) während der 
Dienstzeiten, also 
 

montags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr  

und 13:00 bis 18:00 Uhr 
mittwochs von 9:00 bis 12:00 Uhr  

und 13:00 bis 15:00 Uhr 
donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr  

und 13:00 bis 16:30 Uhr 
freitags  von 9:00 bis 12:00 Uhr 
 

öffentlich ausgelegt. 
 

2013-06-13 
 

 
Heinrich Jüttner  
Bürgermeister 

 

1.2  Öffentliche Bekanntmachung über das 

Widerspruchsrecht zur Datenweitergabe  
Zum Zwecke der Wahlwerbung darf die Meldebehörde - 
Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen, 
Listenvereinigungen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen zum Euro-
päischen Parlament, zum Deutschen Bundestag, zum 
Landtag Brandenburg sowie im Zusammenhang mit 
Kommunalwahlen 
 

und 
 

- den Vertretern nach § 2 Abs. 3 des Volksabstim-
mungsgesetzes, Parteien, politischen Vereinigungen 
und Listenvereinigungen im Zusammenhang mit Volks-
begehren und Volksentscheiden aus dem Melderegister 
Auskunft über die Daten von Wahlberechtigten erteilen. 
 

Die Auskunft umfasst folgende Angaben: Familienna-
me, Vorname, Doktorgrad, gegenwärtige Anschrift. Das 
Geburtsdatum wird nicht mitgeteilt. 
 

(gesetzliche Grundlage: § 33 Abs. 1+2 i.V.m. Abs. 6 des 
Brandenburgischen Meldegesetzes) 
 

Der Betroffene kann seiner Datenweitergabe wider-

sprechen. 
(Der Widerspruch gilt für unbestimmte Zeit). 
 

Der Widerspruch ist schriftlich (formlos) oder zur Nie-
derschrift bei der Gemeinde Schöneiche bei Berlin, -
Einwohnermeldeamt-, Brandenburgische Str. 40, 15566 
Schöneiche bei Berlin einzulegen. Entsprechende 
Formblätter sind auch im Einwohnermeldeamt erhält-
lich. 
 

Schöneiche bei Berlin, den 25.02.2013 
 

 
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 

 

 
 

1.3 Bebauungsplan 6/2.3/12 „Seniorenwohn- 

und Pflegeeinrichtung Dorfaue 7, 9 und ver-

längerte Kirchstraße“  

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses – 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes (§ 10 (3) 

BauGB) 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche bei 
Berlin hat am 12.06.2013 den Bebauungsplan 6/2.3/12 
„Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung Dorfaue 7, 9 und 
verlängerte Kirchstraße“ i. d. F. v. 03.06.2013 als Sat-
zung (§ 10 (1) BauGB) beschlossen. Die Begründung 
wurde gebilligt. Der Bebauungsplan ist aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt (§ 8 (2) Satz 1 BauGB). 
Eine Genehmigungs- oder Anzeigepflicht besteht für 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungs-
pläne nicht. Die Erteilung der Genehmigung oder, so-
weit eine Genehmigung nicht erforderlich ist, der Be-

schluss des Bebauungsplanes durch die Gemeinde ist 
ortsüblich bekannt zu machen. Der Satzungsbeschluss 
zum Bebauungsplan 6/2.3/12 „Seniorenwohn- und Pfle-
geeinrichtung Dorfaue 7, 9 und verlängerte Kirchstraße“ 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht (§ 10 (3) 
BauGB). Mit der Bekanntmachung tritt der  Bebauungs-
plan in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan und 
die Begründung sowie die zusammenfassende Erklä-
rung (§ 10 (4) BauGB) in der Gemeindeverwaltung, 
Käthe-Kollwitz-Straße 6 (Außenstelle – Bauamt), 15566 
Schöneiche bei Berlin, während der Sprechzeiten; 
 

dienstags 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr sowie 
donnerstags 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.30 Uhr 

 

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Eine beachtliche Verletzung der in § 214 (1) Satz 1 Nr. 
1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, der in § 214 (2) BauGB bezeichneten Vor-
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schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und nach § 214 (3) BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 
(1) BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 
und 2 des BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 
BauGB und des § 44 (4) BauGB über das Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Gel-
tendmachung wird hingewiesen. 
 

 

Schöneiche bei Berlin, 14.06.2013 

 
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
 
 

 

 
 

1.4 Sitzung der Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin am 12.06.2013 - Veröffentlichung der 

Beschlüsse 
 

Es werden folgende Beschlüsse der Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin vom 12.06.2013 

bekannt gegeben: 
 

ÖFFENTLICH 
 

11. BV 507/2013 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Gemeinde Schöneiche 

bei Berlin für das Haushaltsjahr 2013 mit den zugehörigen Anlagen. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 15 4 3 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/488 
 

 

14. BV 501/2013 Abgabe von kostenlosen Laubsäcken ab 2014 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die Laubsäcke ab dem Jahr 2014 an die Bürgerinnen und Bürger 

kostenfrei abzugeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 5 10 7 ABGELEHNT 

Beschluss – Nr. 5./2013/489 
 
 

15. BV 505/2013 Abberufung und Berufung von Mitgliedern für die AG Bürgerhaushalt 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. Herrn Gerd Faehse als Mitglied von der AG Bürgerhaushalt abzuberufen. 

2. Herrn Wolfgang Wittmer als Mitglied in die AG Bürgerhaushalt zu berufen. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 21 0 1 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/490 
 

 

16. BV 506/2013 Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur Durchführung von 

  Vergaben in der Sommerpause 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. Die Gemeindevertretung bevollmächtigt den Bürgermeister abweichend von der Hauptsat-

zung im Interesse einer zügigen Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Durchfüh-

rung von erforderlichen Vergaben während der Sitzungspause zwischen 13.06.2013 bis 

28.08.2013. 

2. Vor der Vergabeentscheidung durch den Bürgermeister werden die Mitglieder des Hauptaus-

schusses und die Vorsitzenden der Fraktionen über beabsichtigte Vergabeentscheidungen 

per eMail informiert. 

3. Auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 28.08.2013 wird über die Vergabeentscheidun-

gen informiert. 
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Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 15 3 4 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/491 
 
 
 

17. BV 509/2013 Bauantrag Grüne Wabe im Kleinen-Spreewald-Park –  

  Einvernehmenserklärung zum Bauantrag 
 

1. Die Gemeindevertretung nimmt die vom Naturschutzaktiv beauftragten Planungsbüro „Dritte 

Haut Architekten“ vorgelegten Unterlagen (Baubeschreibung sowie Grundrisse und Ansich-

ten) zum Bauantrag für die Grüne Wabe im Kleinen-Spreewald-Park zur Kenntnis. 

2. Die Gemeindevertretung erklärt ihr Einvernehmen, den Bauantrag mit diesen Unterlagen zu 

stellen. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 17 1 5 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/492 
 

 

 

18. BV 510/2013 Baumpatenschaften – Verfahrensfestlegungen 
 

Die Gemeindevertretung beschließt folgende Verfahrensfestlegungen für Baumpatenschaften: 

1. Durch formelle Baumpatenschaften soll ehrenamtliches Engagement für das Wohnumfeld 

und zum Erhalt des Waldgartencharakters der Gemeinde Schöneiche bei Berlin gestärkt und 

öffentlich gewürdigt werden. 

2. Baumpatenschaften sollen das Bemühen der Gemeinde um den Erhalt des Waldgartencha-

rakters noch besser öffentlich bekannt machen und auch dazu führen, dass von der Ge-

meinde schon seit Jahren zur Verfügung gestellte Bäume (Baumpatenschaft auf privatem 

Grundstück) verstärkt auf privaten Grundstücken angepflanzt werden. 

3. Baumpatenschaften können nur für Jungbäume, d.h. bis zehn Jahre nach Baumpflanzung, 

formlos schriftlich bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden. Für Bäume, die älter als 

zehn Jahre sind, sind keine Baumpatenschaften möglich. 

4. Durch eine Baumpatenschaft verpflichtet sich der/die Baumpate/in, während Trockenperio-

den den Baum / die Bäume der Baumpatenschaft ausreichend zu wässern (morgens oder 

abends jeweils 20 l), die Baumscheibe sorgsam zu pflegen und von Müll frei zu halten sowie 

die Gemeindeverwaltung über Schädlingsbefall, Beschädigungen zu informieren. 

5. Baumpatenschaften werden auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht, es sei denn, 

der/die Baumpate/in widersprechen einer Veröffentlichung. 

6. Baumpatenschaften werden durch eine Urkunde bestätigt und gewürdigt. 

7. Eine Erstattung des Aufwandes für die Baumpatenschaft erfolgt nicht. 

8. Vorschläge von Anliegern zu Neupflanzungen werden durch die Gemeindeverwaltung unter 

sorgsamer Beachtung des Anliegervorschlages fachlich geprüft unter Beachtung der Kon-

zeption zum Erhalt des Waldgartencharakters. 

Die Gemeinde nimmt das Informationsblatt und das Merkblatt für Baumpatenschaften sowie den 

Entwurf für eine Urkunde zur Baumpatenschaft zustimmend zur Kenntnis. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 18 0 4 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/493 
 
 
 

19. BV 511/2013 Entschädigungssatzung 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die Entschädigungssatzung als Satzung über die Entschädigun-

gen für ehrenamtliche Mitglieder der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sowie für ehrenamt-

lich Beauftragte und Beiratsmitglieder in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimme: Enthaltung: Ergebnis: 

22 20 1 1 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/494 
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20. BV 515/2013 Bebauungsplan 6/2.3/12 Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung  

  Dorfaue 7, 9 und verlängerte Kirchstraße, erneute Abwägung, 

  Satzungsbeschluss 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. Die erneut im Verfahren nach § 13a (2) Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB geäußer-

ten Anregungen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin geprüft 

und im Einzelnen beschlossen. Das Ergebnis ist im Abwägungsprotokoll (ANLAGE 5) enthal-

ten. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 18 0 4 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/495.1. 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

2. Der Bebauungsplan 6/2.3/12 Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung Dorfaue 7, 9 und verlän-

gerte Kirchstraße in der Fassung vom 03.06.2013 wird als Satzung (§ 10 (1) BauGB) be-

schlossen. Die Begründung wird gebilligt. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 

10 (3) BauGB). 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltung: Ergebnis: 

22 17 4 1 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/495.2. 
 

 

21. BV 517/2013 1. Änderung Hauptsatzung 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde 

Schöneiche bei Berlin. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 17 0 5 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/496 
 

 

22. BV 518/2013 1. Änderung Einwohnerbeteiligungssatzung 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Einzelheiten der 

förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 14 0 6 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/497 
 

 

23. BV 521/2013 Bebauungsplan 12/2000 „Feuerwache und Wohngebiet 

   Brandenburgische Straße / Poststraße / Fließstraße 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

A) Die planungsrechtliche Zulässigkeit für die Erweiterung des Gebäudes der Feuerwache wird 

auf dem Wege der Befreiung gemäß § 31 (2) BauGB realisiert. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Ergebnis: 

22 19 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/498.1. 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

B) Der Bebauungsplan 12/2000 wird im vereinfachten Verfahren gem. §13 hinsichtlich der über-

baubaren Grundstücksfläche geringfügig geändert. 

Anwesende: Ja – Stimme: Ergebnis: 

22 1 ABGELEHNT 

Beschluss – Nr. 5./2013/498.2. 

Enthaltungen: 2 

 

 

NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 

 

30. BV 513/2013 Grundstücksveräußerung - Verkauf einer Teilfläche des Grundstücks, 

  Parkstraße 40 
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Die Gemeindevertretung beschließt: 

Dem Grundstückskaufvertrag vom 28.05.2013 für eine Teilfläche von ca. 500 m² des Grundstücks 

Parkstraße 40 wird zugestimmt. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 19 0 3 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/499 
 

 

 

33. BV 523/2013 Bauvorhaben: Rathausneubau, Vergabe von Bauleistungen gemäß  

  § 20 VOB/A, Los 19 automatische Rauchschutzschürzen, Los 21 Heizungstechnik 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, die Bauleistungen für 

das Bauvorhaben Neubau eines Rathauses, Dorfaue 1 in 15566 Schöneiche bei Berlin, Los 19 Au-

tomatische textile Rauchschutzschürzen an die Fa. Brandschutz – Manufaktur Deutschland 

GmbH aus Leipzig zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 15 0 7 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/501.1. 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

2. Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, die Bauleistungen für 

das Bauvorhaben Neubau eines Rathauses, Dorfaue 1 in 15566 Schöneiche bei Berlin, Los 21 

Heizungstechnik an die Fa. Thiemo Seelig GmbH aus Buckow zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 16 0 6 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/501.2. 
 
 
 

34. BV 525/2013 Förderantrag zur Wiederherstellung eines historischen Triebwagens 

  der Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn (SRS) 
 

Die Gemeindevertretung beschließt, dem Förderverein tram 88 e.V. zur Förderung der Aufarbeitung 

des historischen Triebwagen Nr. 3 mit 2.000 € zu unterstützen. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

22 19 0 3 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/502 
 
 
 

35. BV 526/2013 Vergabe von Bauleistungen gem. § 20 VOB/ A; Bauvorhaben: 

  Erweiterung Hort „Tausendfüßler“, Prager Straße 31 A, 

  15566 Schöneiche bei Berlin 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, die Bauleistungen 

für das Vorhaben Erweiterung Hort Tausendfüßler, Prager Str. 31A in 15566 Schöneiche bei 

Berlin, Los 1 Rohbauarbeiten an die Fa. Bauring Hochbau GmbH aus Neuruppin zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 12 0 9 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/503.1. 

1 Befangenheit 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

2. Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, die Bauleistungen 

für das Vorhaben Erweiterung Hort Tausendfüßler, Prager Str. 31A in 15566 Schöneiche bei 

Berlin, Los 2 Gerüstbauarbeiten an die Fa. René Kulka aus Großräschen zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 9 4 8 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/503.2. 

1 Befangenheit 
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Die Gemeindevertretung beschließt: 

3. Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, die Bauleistungen 

für das Vorhaben Erweiterung Hort Tausendfüßler, Prager Straße 31A in 15566 Schöneiche 

bei Berlin, Los 3 Dachdecker- und Klempnerarbeiten an die Fa. Behrend GmbH Waren aus 

Waren (Müritz) zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 13 3 5 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/503.3. 

1 Befangenheit 
 

 

37. VERGABEN 
 

 BV 524/2013 Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus 

  Rahnsdorfer Straße 43 
 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 01 – Gerüstbauarbeiten an die Firma Ronald Riedel GmbH aus Wolters-

dorf zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimme: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 15 1 5 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.1. 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 02 – Abbrucharbeiten an die Firma R. Rüdiger, Vermietungen und Dienst-

leistungen, Bestensee, zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 13 0 8 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.2. 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 03 – Zimmerer- / Dachdeckungsarbeiten an die Firma SK Dachbau GmbH 

aus Spremberg zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimme: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 13 1 7 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.3. 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 04 – WDVS – Fassadenarbeiten an die Firma k-Plan Bau GmbH aus 

Crimmitschau zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 13 0 8 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.4. 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 05 – Maurer- / Trockenbauarbeiten an die Firma Patrick Falk aus Falken-

berg zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimme: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 16 1 4 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.5. 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 06 – Tischlerarbeiten an die Firma LTW GmbH aus Lauchhammer West 

zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 14 0 7 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.6. 
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Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 07 – Metallbauarbeiten an die Firma SES Schulze & Sohn GmbH aus 

Lübben/Spreewald zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimme: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 13 1 7 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.7. 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 10 – Außenanlage an die Firma Garten- und Landschaftsbau Veit Pach-

mann aus Schöneiche bei Berlin zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 17 0 4 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.8. 
 

Der Bürgermeister der Gemeinde Schöneiche bei Berlin wird beauftragt, für das Bauvorhaben: 

Vergabe von Bauleistungen - Sanierung / Umbau Mehrfamilienhaus Rahnsdorfer Straße 43 in 

Schöneiche bei Berlin LOS 11 – Heizung- / Gas- / Sanitär an die Firma Prebe HLS-Bau GmbH aus 

Schöneiche bei Berlin, zu vergeben. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

21 15 0 6 ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/504.9. 
 
 

38. Beschlussfassung zur Veröffentlichung aus dem nichtöffentlichen Teil 
 

Die Beschlüsse zu den TOP 30, 33, 34, 35, 37 können veröffentlicht werden. 

Anwesende: Ja – Stimmen: Nein – Stimmen: Enthaltungen: Ergebnis: 

 
mehrheitlich 

  
ANGENOMMEN 

Beschluss – Nr. 5./2013/505 
 

Schöneiche bei Berlin, 18.06.2013 

 
Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
 

 
 

Die Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin 
hat in ihrer Sitzung am 27.02.2013 die Straßenrei-
nigungssatzung beraten und beschlossen. 
 

Die Straßenreinigungssatzung tritt am 

01.07.2013 in Kraft. 
 
Die Straßenreinigungssatzung wurde im Amtsblatt 
Nr. 4 vom 24.04.2013 
veröffentlicht. In den Bekanntmachungskästen 
finden Sie die Straßenreinigungssatzung in der 
Zeit vom 04.06. bis 31.07.2013. 
 
Bitte beachten Sie die neue Straßenreinigungs-
satzung. 

 

ENDE DER AMTLICHEN 

BEKANNTMACHUNGEN 
 

2. Nichtamtliche Bekanntmachungen 
2.1. Veranstaltungen – Informationen 

 
 

IM HORT TAUSENDFÜßLER 
 

Der Bundesfreiwilligendienst fördert das zivilgesell-
schaftliche Engagement von Frauen und Männern aller 
Generationen. Er fördert damit das lebenslange Lernen; 
jungen Freiwilligen bietet er die Chance, praktische und 
soziale Kompetenzen zu erwerben und erhöht für be-
nachteiligte Jugendliche die Chancen des Einstiegs in 
ein geregeltes Berufsleben. Ältere Freiwillige werden 
ermutigt, ihre bereits vorhandenen Kompetenzen sowie 
ihre Lebens- und Berufserfahrung einzubringen und 
weiterzuvermitteln.  
Ab 1. August 2013 können sich Interessierte im Hort 
Tausendfüßler melden. 
Kontaktieren Sie uns unter  
hort-tausendfuessler@schoeneiche-bei-berlin.de 
oder unter 030/6495346 

mailto:hort-tausendfuessler@schoeneiche-bei-berlin.de
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Die Zweifeldschulsporthalle „Lehrer-Paul-

Bester-Halle“ ist in den Sommerferien  
vom 24.06. bis 21.07.2013  

wegen Instandhaltungs-, Pflege- und Wartungsar-
beiten, gemäß Benutzungsordnung, geschlossen.  

 

Die Zweifeldschulsporthalle „Lehrer-Paul-

Bester-Halle“ ist außerdem wegen der Einschu-
lungsfeier der Grundschule 1 „Storchenschule“ 

vom 01.08. bis 04.08.2013 geschlossen. 
 
 

Die Einfeldschulsporthalle Prager Straße ist 
in den Sommerferien  

vom 08.07. bis 04.08.2013  
wegen Instandhaltungs-, Pflege- und Wartungsar-
beiten, gemäß Benutzungsordnung, geschlossen. 

 

 

 
 
 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht! 

Für die Bundestagswahl am 22. September 2013 sucht 
die Gemeinde Schöneiche bei Berlin freiwillige Wahlhel-
ferinnen und Wahlhelfer, die bereit sind, bei der Durch-
führung der Wahl und der Auszählung der Stimmen 
mitzuhelfen. 

Die Hilfe der Schöneicher Bürgerinnen und Bürger am 
Wahltag in den einzelnen Wahlbezirken ist Vorausset-
zung für einen reibungslosen Ablauf der Wahl. Für die 
ehrenamtliche Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 50,00 € gezahlt. Die Wahlzeit dauert 
von 8 bis 18 Uhr, anschließend werden die Stimmen 
ausgezählt. Die Mitglieder des Wahlvorstandes können 
eine Art „Schichtbetrieb“ vereinbaren, so dass die frei-
willigen Helferinnen und Helfer nicht den ganzen Tag im 
Wahlraum anwesend sein müssen. 

Aufgerufen ist jeder, der wahlberechtigt ist. Vor der 
Wahl wird eine Einweisung in die entsprechende Tätig-
keit erfolgen.  

Wenn Sie gerne diese interessante und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit wahrnehmen wollen, dann wenden 
Sie sich an die Mitarbeiterin der Wahlbehörde,  

Frau Messerschmidt, unter der Telefon-Nummer: 

(030) 6 43 30 41 23 oder per E-Mail:  

messerschmidt@schoeneiche-bei-berlin.de 
 

 

Schöneiche bei Berlin, 27. Mai 2013 

 

 

Heinrich Jüttner 

Bürgermeister 

 

 

 

 

Bauamt der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 

Anträge im bauaufsichtlichen Verfahren 
 

Mai / Juni 2013 
 

Standort Vorhaben 

Am Fließ 10 Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses   

Dorfaue 5 Neubau  
Fluchttreppe an KultOurkate  

Storkower  
Weg 15 

Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  

Pirschweg 2 Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  

Heuweg 9 Anbau  
an ein Einfamilienhaus mit Einlie-
gerwohnung  

Heuweg 10 Neubau  
einer Terrassenüberdachung  

Schöneicher Str. 75 Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  

Am Fließ (TF 1) Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  

Am Fließ (TF 2) Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  

Am Fließ (TF 3) Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses 

Walter-Dehmel-Str. 
7 

Errichtung  
Abstellraum 

Friesenstr. 16 Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  

Waldstr. 41 Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses 

Fließstr. 5 A Neubau  
eines Anbaus an ein Einfamilien-
wohnhaus  

Storkower Weg 16 Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  

 
 

 

 

Die nächste Sitzung des Fachbeirates 

„Visionen für Schöneiche bei Berlin“ 
findet am 25. Juni 2013, 

um 19 Uhr, im Restaurant „Tannenhof“, 

Friedrichshagener Straße 23, statt. 
 

 
 

AG Bürgerhaushalt für Schöneiche bei Berlin 
 

Am 1. Montag im Monat trifft sich um 19 Uhr  
in der KultOurKate, Dorfaue 5, die AG Bürgerhaushalt. 
 

5. August, 2. September, 7. Oktober und 4. November. 
 

Sie sind herzlich willkommen! 
 

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ! 
Bitte die Informationen beachten 

 

 

„Zanderfest“ in unserer polnischen Partner-

gemeinde Lubniewice 
 

Lubniewice ist eine der kleinsten Städte Polens, gele-
gen im nördlichen Teil der Wojewodschaft Lubuskie, 
umgeben von ausgedehnten Wäldern sowie zahlreichen 

mailto:messerschmidt@schoeneiche-bei-berlin.de
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Seen, knapp 2 Autostunden von Schöneiche bei Berlin 
entfernt.  
Zur gestiegenen Attraktivität der Stadt trägt nicht zuletzt 
die touristische Entwicklung bei. Dazu gehören u. a. 
Ferien- und Erholungsanlagen, zahlreiche Landferien-
höfe, Gestüte und Reitschulen, der Verleih von Booten, 
Wassersportgeräten und Fahrrädern.  
 

Im vergangenen Jahr wurde das zwanzigjährige Beste-
hen der Partnerschaft zwischen unserer Gemeinde und 
Lubniewice gefeiert. 
Neben vielen anderen Begegnungen nahmen im ver-
gangenen Sommer einige Schöneicher an dem „Zan-
derfest“ in Lubniewice teil. Mittelpunkt dieses Festes ist 
ein Wettbewerb zur Zubereitung eines Zandergerichtes. 
Jeder kann sich an diesem Wettbewerb beteiligen. Der 
Zander sowie die Geschirr-, Koch,- oder Bratutensilien 
werden vom Veranstalter gestellt. Die übrigen Zutaten 
für das Fischgericht müssen die Teilnehmer mitbringen. 
Umrahmt wird der Wettbewerb von einem kulturellen 
Programm, kulinarischen Gerichten, zahlreichen Stän-
den sowie Angeboten für Kinder. 
Das diesjährige Zanderfest findet voraussichtlich am 
17.08.2013 statt. Sollten Sie Interesse an einer Teil-
nahme und Rückfragen haben, melden Sie sich bitte in 
der Gemeindeverwaltung bei Frau Messerschmidt, Te-
lefonnr. 643304123 oder unter info@schoeneiche-bei-
berlin.de. 
 
 

gez. Heinrich Jüttner 
Bürgermeister 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibungen der Gemeinde  

finden Sie im Internet auf der 

Homepage der Gemeinde unter 

www.schoeneiche-bei-berlin.de/  

unter der Rubrik Investitionen / Ausschreibun-

gen / Öffentliche Ausschreibungen  

 
 
 

Die Gemeinde Schöneiche bei Berlin schreibt öffentlich 
die Anschaffung eines neuen LKW für den Bereich 
Baubetriebshof in der Schadstoffklasse Euro 5, mit ei-
nem max. zul. Gesamtgewicht von 10 t, Zweiseiten-
kippaufbau und Ladekran am Fahrzeugheck aus. Die 
Veröffentlichung finden Sie auf den Seiten des Verga-
bemarktplatzes Brandenburg. 
 

Die Stelle, die die Ausschreibungsunterlagen ausgibt: 
 

Baubetriebshof der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
Bunzelweg 19 D 
15566 Schöneiche bei Berlin. 
 

Der Kostenersatz für die Vergabeunterlagen beträgt  
5,00 €. 
 

Bei der Auswahl der Angebote werden nur Bieter be-
rücksichtigt, die für die Erfüllung der Leistung die erfor-
derliche Eignung, d.h. Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit besitzen und nachweisen. 
 

 

Der Landkreis informiert: 
 

Information zu Änderungen im Freizügigkeits-

gesetz/EU 
- Wegfall der Freizügigkeitsbescheinigung – 

 
Am 29.01.2013 traten Änderungen des Gesetzes über 
die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern in Kraft, 
das die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehö-
rigen anderer EU-Mitgliedstaaten und ihrer Familienan-
gehörigen in Deutschland regelt. Mit der Gesetzesände-
rung ist die Freizügigkeitsbescheinigung für EU-Bürger 
ersatzlos entfallen. Aus diesem Grund werden durch die 
Ausländerbehörde des Landkreises Oder-Spree keine 
Bescheinigungen über das gemeinschaftliche Aufent-
haltsrecht mehr ausgestellt. Die Gesetzesänderung 
führt zu einer Verringerung des bürokratischen Aufwan-
des, da diese rein deklaratorische Bescheinigung keine 
Rechte von Unionsbürgern (Staatsangehörige der EU-
Mitgliedsstaaten) und Angehörigen der EWR-Staaten 
(Island, Liechtenstein und Norwegen) begründete. 
Schon vor dem Wegfall der Freizügigkeitsbescheini-
gung oblag es den jeweiligen Behörden, bei der Bear-
beitung von Anträgen selbst festzustellen, ob ein Frei-
zügigkeitsrecht vorliegt. Dies folgt aus Art. 25 der sog. 
„Unionsbürgerrichtlinie“ des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29.04.2004 (RL 2004/38/EG), wo-
nach die Ausübung eines Rechtes oder die Erledigung 
von Verwaltungsmodalitäten unter keinen Umständen 
vom Besitz einer Freizügigkeitsbescheinigung abhängig 
gemacht werden darf, wenn das Recht auf Freizügigkeit 
anderweitig (z.B. Arbeitsvertrag, Belege über selbstän-
dige Tätigkeit, Nachweise über ausreichende Existenz-
mittel und Krankenversicherung) nachgewiesen werden 
kann. Wenn Sie aufgefordert werden sollten, eine Be-
scheinigung der Ausländerbehörde über ein bestehen-
des Freizügigkeitsrecht vorzulegen, dann verweisen Sie 
bitte auf dieses Hinweisblatt. 
 

Ihre Ausländerbehörde 
 
 
 

Monatliche Ortsrundfahrten 
 

mit dem Bus der Gemeinde führt Frau Dr. Nawroth 
dienstags von ca. 9 bis ca. 12 Uhr durch. Ein Un-
kostenbeitrag in Höhe von 2 € ist zu entrichten. 
 

Für das Jahr 2013 werden folgende Termine ange-
boten:  
 

9. Juli, 13. August, 10. September, 15. Oktober, 12. 
November und 10. Dezember 

 

Anmeldungen sind bei Frau Flikschuh in der 
KultOurkate, Dorfaue 5 und unter der  
Rufnummer 030 - 64 95 84 86 möglich. 

 
 
 

Unerlaubtes Parken auf Grünflächen 
 

Das Ordnungsamt der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
hat bei den regelmäßigen Kontrollfahrten zunehmend 
feststellen müssen, dass die Grünstreifen bzw. Grünflä-
chen durch Befahren, Halten und Parken mit Fahrzeugen 
genutzt werden. Dazu gibt es folgende Hinweise: 

http://www.schoeneiche-bei-berlin.de/
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Gemäß § 12 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung ist 

es unter anderem nicht gestattet, auf Gehwegen 

und im Bereich von Ein- und Ausfahrten zu halten 

bzw. zu parken. 
Zum Halten und Parken sind vorrangig Parkplätze oder 
ausreichend befestigte Park- bzw. Seitenstreifen zu 

benutzen. Folglich ist das Halten und Parken auf 

Grünstreifen, die sich neben der Fahrbahn befinden 

sowie auf Grünflächen nicht gestattet.  
 

Sind keine Parkplätze oder ausreichend befestigte 
Park- bzw. Seitenstreifen vorhanden, ist der rechte 
Fahrbahnrand (u.a. durch Abgrenzung mittels Bord-
stein/Markierung o.ä.) zum Halten und Parken zu be-
nutzen. 
 

Gemäß der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung auf dem Gebiet der Gemeinde Schöneiche bei 

Berlin vom 24.10.2006 ist das Befahren, Halten bzw. 

Parken mit Fahrzeugen auf dem Grünstreifen unter-

sagt. 
 

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
werden gebeten, die rechtlichen Bestimmungen einzuhal-
ten. 
 

Das Ordnungsamt der Gemeinde Schöneiche bei 

Berlin wird regelmäßig Kontrollen durchführen und 

das unerlaubte Parken auf Grünflächen ahnden. 
 

Ordnungsamt 
Schöneiche bei Berlin, 06.06.2013 
 

 

 

 

Schiedsstelle der Gemeinde  

Schöneiche bei Berlin 
 

Die Schiedsstelle befindet sich im Gemeindehaus 
„Helga Hahnemann“ in der Rüdersdorfer Straße 
65. 
Die Sprechzeiten finden jeweils am 1. Dienstag im 
Monat von 19.00 bis 20.00 Uhr statt. In dieser Zeit 
ist die Schiedsstelle auch telefonisch unter der 
Rufnummer: (030) 6 49 88 68 zu erreichen. Au-
ßerdem kann auch folgende E-Mail-Adresse ge-
nutzt werden: Schiedsstelle@schoeneiche-bei-
berlin.de  
 

Die Termine bis zum Jahresende 2013 sind: 
 

2. Juli, 6. August, 3. September, 
1. Oktober, 5. November und 3. Dezember 

 
 
 

Baugrundstücke zu verkaufen 
www.schoeneiche-bei-berlin.de 

Fax: 030 – 64 33 04 - 111 
 
 

 

Öffnungszeiten der Bibliothek  

in der Dorfaue 5 
 

montags 9 – 15 Uhr 

dienstags 13 – 17 Uhr 

donnerstags 13 – 18 Uhr 

freitags 13 – 16 Uhr sowie 
 

jeden 1. Samstag im Monat: 

9 bis 11 Uhr 
 

Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek 

stehen Ihnen telefonisch unter 

030 - 64 90 110 zur Verfügung. 
 

Sie erreichen die Bibliothek auch unter 

Bibliothek@schoeneiche-bei-berlin.de 
 

 

 

 

2.1.1. Seniorenclub im Gemeindehaus „Helga 

Hahnemann“, Rüdersdorfer Straße 65 
 

Veranstaltungen im Juni: 
 

Datum / Uhrzeit Veranstaltung 

Dienstag, 25.06.2013 

15:00 - 18:00 Uhr Mieterberatung 

Mittwoch, 26.06.2013 

10:00 – 12:00 Uhr Informationen für Senioren und 
Angehörige im Seniorenbüro 

10:00 Uhr „Mobilteam“ Seniorentreff 

Freitag, 28.06.2013 

09:00 Uhr „Fit im Alter“ Sport für Senioren 
 

Die Spielegruppe trifft sich immer am Montag um 
13:00 Uhr in der KultOurKate, Dorfaue 5 –  eben-

so die Skatrunde am Freitag um 14:00 Uhr! 

Einen weiteren Spieletreff für Senioren gibt es 
jeden 1. Freitag im Monat im Heimathaus von 
14:00 – 16:00 Uhr! 
 
 

 
 
 

Sprechzeiten im Seniorenbüro 2. Halbjahr 2013 

Gemeindehaus „Helga Hahnemann“, 

Rüdersdorfer Straße 65 
 

An diesem Donnerstag berät Sie Herr Jürgen  

Kalisch jeweils von 16 bis 18 Uhr als Versichertenäl-

tester: 
Schwerpunkte der Beratung: Rentenbeantragung 
 

27. Juni 2013 
 
 
 
 

2.1.2. Kinder- und Jugendzentrum der  

Gemeinde Schöneiche bei Berlin,  

Prager Straße 23, Tel. 030 / 64 95 329 

 

http://www.schoeneiche-bei-berlin.de/
mailto:Bibliothek@schoeneiche-bei-berlin.de
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SOMMERFERIEN 2013 
 

ÖFFNUNGSZEITEN 
 

Montag – Donnerstag 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag   13:00 Uhr – 22:00 Uhr 
Sonnabend   16:00 Uhr – 22:00 Uhr 

 

SAMSTAGS - FUSSBALL für JUGENDLICHE! 
14:00 – 16:00 TURNHALLE Prager Straße 

Bitte Turnschuhe mit heller Sohle mitbringen! 
ACHTUNG! KEIN FUSSBALL vom 08.07. bis 

04.08.2013! 
 

Mittwoch, 3. Juli 2013 

Info`s 
Anmeldung im Kijuze 

RADTOUR 
zum Reiterrevier Münchehofe 

Mittwoch 10. Juli 2013 

Info`s 
Anmeldung im Kijuze 

„GÄRTEN der WELT“ 
Besuch im Erholungspark 

Marzahn 

Mittwoch, 17. Juli 2013 

Info`s 
Anmeldung im Kijuze 

RAD- und BOOTSTOUR 
 

Mittwoch, 24. Juli 2013 

Info`s 
Anmeldung im Kijuze 

KLETTERPARK Strausberg 

Freitag, 26. Juli 2013 

17:00 Uhr 
BILLARDTURNIER 

Anmeldung erwünscht! 

Mittwoch, 31. Juli 2013 

Info`s 
Anmeldung im Kijuze 

TIERPARK Friedrichsfelde 

 

SOZIALRAUMTEAM Schöneiche bei Berlin 
 

 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle in 

Schöneiche bei Berlin 
 

Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr und  

Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr 
(nicht vom 24.06.2013 bis 28.07.2013) 
Kontakt:  
Claudia Gebert, Diplomsozialpädagogin 
Prager Straße 23 in 15566 Schöneiche bei Berlin 
Telefon: 030 / 22 17 01 14 
E-Mail: Familien-Beratung@schoeneiche-bei-berlin.de 
 

Die Beratung erfolgt vertraulich und kostenfrei. 
 
 

2.1.3. Termine der gemeindlichen Gremien der 

Gemeindevertretung 
 

Die nächsten Ausschusssitzungen: 
 

Ausschuss für Ortsplanung (OPA) 

12.08.2013 

09.09.2013 

18.11.2013 

18.00 Uhr Feuerwehrgebäude, 

Brandenburgische Str. 86 

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen (FA)  

13.08.2013 

10.09.2013 

19.11.2013 

23.11.2013 

18.00 Uhr 

 

 

9.00 Uhr 

Feuerwehrgebäude, 

Brandenburgische Str. 86 

Ausschuss für Bildung und Soziales (BA)  

14.08.2013 

11.09.2013 

20.11.2013 

18.00 Uhr Feuerwehrgebäude, 

Brandenburgische Str. 86 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr (UV) 

15.08.2013 

12.09.2013 

21.11.2013 

18.00 Uhr Feuerwehrgebäude, 

Brandenburgische Str. 86 

Ausschuss für kommunale Wohnungen 

20.06.2013 

18.07.2013 

15.08.2013 

18.00 Uhr Feuerwehrgebäude, 

Brandenburgische Str. 86 

Ortschronikfachbeirat 

11.09.2013 

13.11.2013 

16.00 Uhr Heimathaus, Dorfaue 8 

Hauptausschuss (HA) 

19.08.2013 

16.09.2013 

25.11.2013 

18.00 Uhr Feuerwehrgebäude, 

Brandenburgische Str. 86 

 

Die nächsten Sitzungen der Gemeindevertretung: 
 

Gemeindevertretung 

28.08.2013 

26.09.2013 

04.12.2013 

18.00 Uhr Grundschule II, Prager Straße 31 A 

 

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ! 

Bitte die Bekanntmachung der 

Tagesordnungen beachten! 
 
 

 

2.1.4. Beauftragter für Menschen mit Behinde-

rungen – Sprechstunden und Erreichbarkeit 
 

Die Sprechstunden des Beauftragten für Menschen 

mit Behinderungen, Herr Wockenfuß, finden weiter-
hin jeden 2. Donnerstag im Monat in der Zeit von 17 bis 
19 Uhr im Gemeindehaus „Helga Hahnemann“, Rü-
dersdorfer Straße 65, statt, d.h. am 
 

11. Juli 2013 
8. August 2013 

12. September 2013 
10. Oktober 2013 

14. November 2013 und 
12. Dezember 2013. 

 

Sie erreichen den Beauftragten für Menschen mit Be-
hinderungen auch per eMail unter 
behindertenbeauftragter@schoeneiche-bei-berlin.de 
 

Schriftlich / telefonisch erreichen Sie Herrn Wockenfuß 
Beauftragter für Menschen mit Behinderungen 
Herrn Wockenfuß 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
Hauptamt 
Brandenburgische Straße 40 
15566 Schöneiche bei Berlin 
Tel. 030 – 64 33 04 122 

mailto:behindertenbeauftragter@schoeneiche-bei-berlin.de
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2.2 Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach § 558 d BGB 

Öffentliche Ausschreibung nach § 12 VOL/A  
 

a) Auftraggeber     Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
      Brandenburgische Str. 40 
      15566 Schöneiche bei Berlin 
 

b) Art der Vergabe    Öffentliche Ausschreibung 
 

c) Form des Angebots    Schriftform in deutscher Sprache und in € 
    Auftragsvergabe auf elektronischem Wege nein 
 

d) Art der Leistung    Dienstleistungen  
      Dienstleistungskategorie Nr. 10: 
      Markt- und Meinungsforschung 
      Erstellung eines qualifizierten Schöneicher  
      Mietspiegels gemäß § 558 d BGB 
      (Erhebung, Analyse und Auswertung von  
      Grundlagendaten; Miet- und Ausstattungsdaten  

von ca. 1.500 Wohnungen Grundgesamtheit) 
 

e) Aufteilung des Auftrages in Lose  nein 
 

f) Zulassung von Nebenangeboten   
 

g) Ausführungsfrist    September 2013 bis Februar 2014 
 

h) Stelle, die die Vergabeunterlagen   Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
    abgibt oder bei der sie eingesehen  Brandenburgische Str. 40 
    werden können    15566 Schöneiche bei Berlin 
      T: 030- 643304117 
      F: 030- 22171222 
      E- Mail: staedtler@schoeneiche-bei-berlin.de 
 

i) Ende der Angebotsfrist   12.07.2013 9.30 Uhr 
   Ende der Zuschlagsfrist   13.09.2013 24.00 Uhr 
   Ende der Bindefrist    31.12.2014 24.00 Uhr 
      Es erfolgt keine Benachrichtigung über die 
      Nichtbeauftragung und deren Gründe 
 

j) geforderte Sicherheitsleistungen  keine 
 

k) wesentliche Zahlungsbedingungen  gemäß § 17 VOL/B 
 

l) mit Angebot vorzulegende Unterlagen - Gewerbeanmeldung/ Registerauszug, 
      - Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung/ 
        Betriebshaftpflichtversicherung, 
      - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt, 
      - Nachweis Entrichtung Sozialversicherungsbeiträge 
      - Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre, 
      - Anzahl der Personen, die an der Mietspiegel- 
           erstellung mitwirken sollen und deren einschlägige,    
        berufliche Qualifikation und Erfahrung auf diesem  
        Gebiet, 
      - Referenzen über vergleichbare empirische  
        Erhebungen auf dem Gebiet der Wohnungsmarkt- 
        forschung  
        (insbesondere aus dem Bereich Mieten) 
      - Erklärung über die Einhaltung der gesetzlichen  
        Verpflichtungen nach dem BbgVergG 
 

m) Kosten der Vergabeunterlagen  keine 
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Behördenverzeichnis 

Amt für Grundsicherung und Beschäftigung  

Regionalstelle Fürstenwalde   

PRO Arbeit - kommunales Jobcenter 

Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde 

Tel. 033 61 / 599-46 99 

 

Regionalstelle Erkner  

Bahnhofstraße 13-16, 15537 Erkner 

Tel. 033 62 / 29 99-48 99, -48 11, -48 10 

Sozialamt Beeskow  

Liebknecht Straße 21/ 22, 15848 Beeskow 

Tel.033 66 / 352 401, Fax 033 66 / 352 499 

Jugendamt Nebenstelle Fürstenwalde 

Am Bahnhof 1, 15517 Fürstenwalde 

Tel. 033 61 / 599-34 10 

Agentur für Arbeit   

Eisenbahnstraße 171, 15517 Fürstenwalde  

Tel. 033 61 / 569-0, Fax 033 61 / 569-299 

Wohngeldstelle 

Liebknecht-Straße 13, 15848 Beeskow  

Tel. 033 66/ 352 431, Fax: 033 66/ 352 449 

Finanzamt Fürstenwalde  

Beeskower Chaussee 12, 15517 Fürstenwalde 

Tel. 033 61 / 595-0 

KWU-Entsorgung 

Karl-Marx-Str. 11/12, 15517 Fürstenwalde 

Tel. 033 61 / 774 30 

Tierheim und Tierpension Wesendahl 

Mühlenstraße 23  

15345 Altlandsberg/OT Wesendahl 

Tel. 033 41 / 251 47, Fax 033 41 / 216 765 

Kindergeldkasse 

Heilbronner Straße 24, 15230 Frankfurt/Oder 

 

Allg. Auskünfte: Tel. 0180 1 / 546 337  

Zahlungshinweise:  Tel. 0180 1 / 924 58 64 

Notrufe 

Polizei  

Tel. 110 

Polizeiwache Erkner  

Tel. 033 62 / 79 00 

Feuerwehr  

Tel. 112 

Kreisleitstelle für Rettungsdienst, Brandschutz  

Tel. 0335 / 565 37 37 

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 

für Rüdersdorf/Schöneiche/Woltersdorf  

Tel. 0180 5 / 582 223 810 

Störungsstelle Telekom  

Tel. 0800 / 330 20 00 

Energieversorgung E.ON e.dis AG  

Tel. 033 42 / 244 90 

 

Störungshotline  

Tel. 0180 / 115 55 33 

Gas EWE  

Tel. 033 41 / 38 20 

Wasserverband Strausberg Erkner  

Tel. 033 41 / 343-111 
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